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Pa'« gt«0e blidtet ttnuut uttb ret«,
Pifb ei« gefttttbe« fer} and} fein.

$d)«»etz. $epetümret«.
(äffitteitung beg ©efretnriateg.)

9îormnlitr6eit§âett für ba§

.^(Jitbwerf. WK. ®ie organi»
fierte Slrbeiterfd^aft Betrachtet
alg eine ihrer roichtigften gor=
berungen bie fRebuftion bet

^trbeitggcit. ©ie fuefjt biefeg
âiel Z" erreichen erfteng auf bem^3Bege|ber herein»
barung eineg SXrBeitSüertrage^ mit bem Arbeitgeber,
fei e2 nun fotteftib buret) bie ©emerffäfaften, fei eg

buret) gabrif» ober Sßerfftattorbnungen für bie einzelnen
Setriebe, jtoeiteng aber buret) bie ©efe^gebung. ®ie
Arbeiter motten ben im eigen, gabrifgefefe borgefetjeiten
SOtajimatarbeitgtag bon li ©tunben rebujieren aufmetjt
ober tjödkfteng neun ©titnben.

$)iefe gotbetungen tjaben bigger ben ben eibgen.
Se£)örben fein ©et)ör gefunbevt. ©benfolmenig fdjeint
man bort geneigt zu fein, buret) eine ©efefjegrebifion
bie bezüglichen Seftimtnungen beg Sunbeggefejjeg^auf
atte ijanbmertgmäjjigen Setriebe augzubeï)nen. @g ift
begffalb fchon in mehreren Kantonen ber^Serfudf ge=

macht morben, buret) fantonate Arbeiterfdjuijgefehe einen

rebujierten ÜRafimatarbeitgtag einzuführen, iöeil feg
aber nicht zulägig tft, bie eibgenöffifd)eJ(Sefe|gebung
ourdf) fantonale @efe|egbeftimmungen aufzuhebenfobet
emzwfdjränfen, fo mürben bie bem gabriïgefef} unter»

ftettten Setriebe bon foldjen einfdjränfenben Seftimm«
ungen nid)t betroffen, mot)l aber bie Kleinbetriebe. @g

märe nun gemifj ein fraffer Sßiberfpruch, menn man
bag Kunbengemerbe, bag man burd) bie eibgenöffifetfe

gabrifgefe|gebung urfprünglicf) nicht treffen moHte (tljat=
fachlich ift bieS freilich burd) bie feitfjerige Interpretation
beg Sunbegrateg bod» mehr ober meniger gefdjehen),

mittetft fantonaler ®efe|e in feiner Arbeigzeit unb Se=

megunggfreiheit nod) mehr einfd)ränfen motlte atg bie

©rohbetriebe, meld)e megen ihrer ÜJfaffenfabrüation biet

leichter einen fRormalarbeitgtag einhatten tonnen.

gene £enbenz, bie Arbeitgzeit auch im !panbmerfg=
betrieb einzufdjränfen unb babei noch über bie Sefttmm»
ungett beg eibgenöffifdhen gabrifgefeheg fpuaug Z" gehen,
madjt ftd) u. a. aud) geltenb in einem ©ntmurf beg

fRegierunggrateg beg Kantong Sern betr. gemerbtidje
unb faufmännifdje Serufglelfre (bie erften ©ntmürfe ber

tanbelg»
unb ©emerbefammer enthielten feine berartigen

orfdmften). ®er betreffenbe Artifel 10 heifjt mörtlich
mie folgt:

„®er ßeprmctfier pat für pumane öepanblung be8 ßeprling»
unb, fall« berfelbe bon tpm beföfitgt unb logiert toirb, fur au8»

reirfjenbe ®mä!)rung unb anfichtbige ^Beherbergung gu forgen. (pr
fcpitpt ben ßeprltng autp gegen Ueberanftrengung unb getoaprt

iprn im ©inberftänbniß mit bem gnpaber ber etterlicpen ©etoalt

jäprlicp einige gerientage.

„®ie täglicpe SlrbeitSgeit bnrf, bringenbe Notfälle borbepalten,
10 ©tunben nitpt iiberfteigen. gilt befonbere SSerpältniffe fann
ber Dtegierungärat für männlidjc ßeprlinge eine Serläitgeeung auf
11 ©tunben geftatten, foioie auep für anftrengenbere Arbeiten eine

§erabfcpung ber Slrbeit8jeit bedangen, «orbepaften |8tï|.
Wi!
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Zürich, den llS März tSVS.

Mo's Auge blicket warm und rein,
Wird ein gesundes Kerz auch sein.

Schweiz. Keweröeverein.
(Mitteilung des Sekretariates.)

Normalarbeitszeit für das

Handwerk. VVX. Die organi-
sierte Arbeiterschaft betrachtet
als eine ihrer wichtigsten For-
derungen die Reduktion der

Arbeitszeit. Sie sucht dieses

Ziel zu erreichen erstens auf dem.Wogender Verein-
barung eines Arbeitsvertrages mit dem Arbeitgeber,
sei es nun kollektiv durch die Gewerkschaften, sei es

durch Fabrik- oder Werkstattordnungen für die einzelnen
Betriebe, zweitens aber durch die Gesetzgebung. Die
Arbeiter wollen den im eigen. Fabrikgesetz vorgesehenen
Maximalarbeitstag von 11 Stunden reduzieren aufmacht
oder höchstens neun Stunden.

Diese Forderungen haben bisher beiden eidgen.
Behörden kein Gehör gefunden. Ebensowenig scheint
man dort geneigt zu sein, durch eine Gesetzesrevision
die bezüglichen Bestimmungen des Bundesgesetzesj?auf
alle handwerksmäßigen Betriebe auszudehnen. Es ist
deshalb schon in mehreren Kantonen der^Versuch ge-
macht worden, durch kantonale Arbeiterschutzgesetze einen

reduzierten Maximalarbeitstag einzuführen. Weil ses
aber nicht zuläßig ist, die eidgenössischeWesetzgebung
durch kantonale Gesetzesbestimmungen aufzuhebenLoder
einzuschränken, so würden die dem Fabrikgesetz unter-

stellten Betriebe von solchen einschränkenden Bestimm-
ungen nicht betroffen, wohl aber die Kleinbetriebe. Es
wäre nun gewiß ein krasser Widerspruch, wenn man
das Kundengewerbe, das man durch die eidgenössische

Fabrikgesetzgebung ursprünglich nicht treffen wollte (that-
sächlich ist dies freilich durch die seitherige Interpretation
des Bundesrates doch mehr oder weniger geschehen),

mittelst kantonaler Gesetze in seiner Arbeiszeit und Be-
wegungssreiheit noch mehr einschränken wollte als die

Großbetriebe, welche wegen ihrer Massenfabrikation viel
leichter einen Normalarbeitstag einhalten können.

Jene Tendenz, die Arbeitszeit auch im Handwerks-
betrieb einzuschränken und dabei noch über die Bestimm-
ungen des eidgenössischen Fabrikgesetzes hinaus zu gehen,
macht sich u. a. auch geltend in einem Entwurf des

Regierungsrates des Kantons Bern betr. gewerbliche
und kaufmännische Berufslehre (die ersten Entwürfe der

Handels- und Gewerbekammer enthielten keine derartigen
Vorschriften). Der betreffende Artikel 1V heißt wörtlich
wie folgt:

„Der Lehrmeister hat für humane Behandlung des Lehrlings
und, falls derselbe von ihm beköstigt und logiert wird, fur aus-

reichende Ernährung und anständige Beherbergung zu sorgen. Er
schlitzt den Lehrling auch gegen Ueberanstrengung und gewahrt

ihm im Einverständnis mit dem Inhaber der elterlichen Gewalt

jährlich einige Ferientage.

„Die tägliche Arbeitszeit darf, dringende Notfälle vorbehalten,
10 Stunden nicht übersteigen. Für besondere Verhältnisse kann

der Regierungsrat für männliche Lehrlinge eine Verlängerung auf
11 Stunden gestatten, sowie auch für anstrengendere Arbeiten eine

Herabsetzung der Arbeitszeit verlangen. Borbehalten SNHry à?: x.
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orbnungen gemäfi § 17 tjienacf). Sim Slorabenb Don @onn= ltnb
Feiertagen ift bie Srbeitbgeit uni eine ©tunbe abjufürjen. §iilfb>
arbeiten, tote Slufränmen, Sltibgiinge it. bcrgl. joKen in bie gefc^
ticfie Sirbcitbzcit falten, ©onntagbarbeit ift unterfagt. Für ©emerbe
mit befonberen SSerfjältniffen tann folcfje Dom 3tegiernng6mt in
befdiränltcm SJtafse geftattet roeiben."

SDiefe Befttmmung ift feitîtec aud) Dort ber tiorbe»
ratenben ®ommiffion beg ©rofien iRateg mit einigen
ülbänberungen angenommen worben, obwohl ber Ber=
treter ber bewerbe in berfelben, SB. ®rebg, entfliehen
bagegen opponiert Ejat. ®ie ^Regelung ber Slrbeitggeit
für ßeljrlinge gehört nicp itt bag (Sefejj über Berufglepe,
fonberjt etient. in bag projezierte 9trbeiterfct)ii^geje|.
derartige Beftimmungen finb, namentlich auf ber ßanP
fdjaft, unburdjfüprbar unb uttfontrollierbar. Sinzig bag
gweite Sffinea beg Slrtiîel 10 ift im Slanbc, bag im
übrigen fo twrtrefflidje unb bem ©ewerbeftanb nüpicp
®efe| in ber BoUgabftimmung gu gall 3" bringen.
SRau möge fid) begnügen, tiorgufcpetben, bafj im fdpift*
liehen ßepöertrag bie Slrbeitggcit beg ßeplingg gum
üoraug feftgufepn fei. 2iud) bie ®etoät)rung öon f5erien=
tagen an ßetjrlinge bebeutet eine Steuerung, bie toeber
notwenbig erfdjeint, noch bisherigen ©ebräucpn entfpridft.
ßeiber fanöen biefe unb anbere Slrgumente fein ©epr.
SDocf) wirb ber ©rofje fRat auch nod) ein SBort bagu fagen.

®a man mit fRedjt begonnen hat, bie tantonalen
©efepgentmürfe über bag ßeplinggwefen, too tpmlich,
aud) in anbeten Kantonen gu iRate gu giepn, fo wirb
eg gut fein, fid) üor tRadjapnung foldjer Bestimmungen,
wie bie oorerwäptte, gu hüten.

$um Scpuffe möchten wir als fompetenten 3^9^"
unfereg Stanbpunlteg in biefer grage eine bemerïeng*
werte Stelle im Bericp beg Bunbegrateg an bie Bunbeg»
üerfammlung betreffenb Slugbepung beg ffabrifgefepg
(3. $uni 1891) gitteren. ®er Bunbegrat äußerte bamalg
Bebenïen gegen biefe Ülugbepiung auf aÖe betriebe,
erfteng wegen ber Haftpflicht unb gweiteng wegen beg

SRajimatarbeitgtageg. SBenit aud) bent elfteren Bebenîett
in balbiger $eit burd) bie obligatorifdje unb ftaatlidje
Unfallberficherung abgeholfen werbe (eine Hoffnung, bie

fid) befanntlid) nicp erfüllt hat), „fo bleibe bag nicht
minber gewichtige, bafe bie Meinen ©ewerbe (gum Beifpiel
Sd)upnad)er=, Scpeiberwerlftätten, &leinwafd)erei) eineu

SRajimalarbeitgtag Don 11 Stunben, refp. eine Se»

fcpänlung ber ßlrbeitSgeit auf bie Stunben üon 5 Up
begw. 6 Up inorgeng big 8 Uhr nbeubg, nidht auf fich

nel)men lönnen, ohne in iper tpiftengfäpgleit ernftlid)
bebrop gu fein. ®agu fornmt, bah bie Éontrofle über
bie Beobachtung einer eüentuellen Borfdjrift biefer Slrt
üielfad) beinahe unb gang unmöglich Wäre, inbem e2

fid) um @efd)äfte tjanbelt, welche gum Seil in ber

$auginbuftrie aufgehen, fiel) überhaupt ber öffentlichen
©inficht mit ßeiepigfeit entgiepn."

|Î£l'l>iMtb$!UCfem
Dftfchweiger. Scpitiebe« uttb aBagnernteiftcrberbanb.

Seine legten Sonntag im „Sdiwanen" in SBil ftatt=
gehabte, orbentlid) befuepe lonftituierenbe Berfammlung
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ordnnngen gemäß Z 17 hienach. Am Vorabend von Sonn- und
Feiertagen ist die Arbeitszeit um eine Stunde abzukürzen. Hülfs-
arbeiten, wie Aufräumen, Ausgänge u. dergl. sollen in die gesrtz-
liche Arbeitszeit fallen. Sonntagsarbeit ist untersagt. Für Gewerbe
mit besonderen Verhältnissen kann solche vom Regiernngsrat in
beschränktem Maße gestattet werden."

Diese Bestimmung ist seither auch von der vorbe-
ratenden Kommission des Großen Rates mit einigen
Abänderungen angenommen worden, obwohl der Ver-
treter der Gewerbe in derselben, W. Krebs, entschieden
dagegen opponiert hat. Die Regelung der Arbeitszeit
für Lehrlinge gehört nicht in das Gesetz über Berusslehre,
sondern event, in das projektierte Arbeiterschutzgesetz.
Derartige Bestimmungen sind, namentlich auf der Land-
schaft, undurchführbar und unkoutrollierbar. Einzig das
zweite Alinea des Artikel 10 ist im Stande, das im
übrigen so vortreffliche und dem Gewerbestand nützliche
Gesetz in der Volksabstimmung zu Fall zu bringen.
Mau möge sich begnügen, vorzuschreiben, daß im schrist-
lichen Lehrvertrag die Arbeitszeit des Lehrlings zum
voraus festzusetzen sei. Auch die Gewährung von Ferien-
tagen an Lehrlinge bedeutet eine Neuerung, die weder
notwendig erscheint, noch bisherigen Gebräuchen entspricht.
Leider fanden diese und andere Argumente kein Gehör.
Doch wird der Große Rat auch noch ein Wort dazu sagen.

Da man mit Recht begonnen hat, die kantonalen
Gesetzesentwürfe über das Lehrlingsweseu, wo thunlich,
auch in anderen Kantonen zu Rate zu ziehen, so wird
es gut sein, sich vor Nachahmung solcher Bestimmungen,
wie die vorerwähnte, zu hüten.

Zum Schlüsse möchten wir als kompetenten Zeugen
unseres Standpunktes in dieser Frage eine bemerkens-
werte Stelle im Bericht des Bundesrates an die Bundes-
Versammlung betreffend Ausdehnung des Fabrikgesetzes
(3. Juni 1891) zitieren. Der Bundesrat äußerte damals
Bedenken gegen diese Ausdehnung auf alle Betriebe,
erstens wegen der Haftpflicht und zweitens wegen des

Maximalarbeitstages. Wenn auch dem ersteren Bedenken
in baldiger Zeit durch die obligatorische und staatliche
Unfallversicherung abgeholfen werde (eine Hoffnung, die

sich bekanntlich nicht erfüllt hat), „so bleibe das nicht
minder gewichtige, daß die kleinen Gewerbe (zum Beispiel
Schuhmacher-, Schneiderwerkstätten, Kleinwascherei) einen

Maximalarbeitstag von 11 Stunden, resp, eine Be-
schränkung der Arbeitszeit auf die Stunden von 5 Uhr,
bezw. 0 Uhr inorgens bis 8 Uhr abends, nicht auf sich

nehmen können, ohne in ihrer Existenzsähigkeit ernstlich
bedroht zu sein. Dazu kommt, daß die Kontrolle über
die Beobachtung einer eventuellen Vorschrift dieser Art
vielfach beinahe und ganz unmöglich wäre, indem es

sich um Geschäfte handelt, welche zum Teil in der

Hausindustrie aufgehen, sich überhaupt der öffentlichen
Einsicht mit Leichtigkeit entziehen."

Uerlmttdswesen.
Ostschweizer. Schmiede- und Wagnermeisterverband.

Seine letzten Sonntag im „Schwanen" in Wil statt-
gehabte, ordentlich besuchte konstituierende Versammlung
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